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10.000 Euro: Startkapital für Weiterbildungspraxen  
 
Dresden, 03.11.2023 – So nennt sich die neuste Fördermaßnahme, die am 1. Januar 2024 
an den Start geht. Hiermit soll die vertragsärztliche Weiterbildung regional breiter 
aufgestellt werden, um die Versorgung vor allem in den ländlichen Regionen langfristig 
zu stärken. 
 
Mit dem Ziel, zusätzliche Weiterbildungskapazitäten zu schaffen, hat der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen in Sachsen die Maßnahmen zur Stärkung und Gewinnung von 
Ärzten und Psychotherapeuten für die vertragsärztliche Versorgung erneut ausgebaut. Mit 
einem pauschalen Förderbetrag in Höhe von 10.000 Euro sollen Praxen für die Weiterbildung 
von ärztlichem Nachwuchs, insbesondere infrastrukturell, unterstützt werden. Ab Anfang 
nächsten Jahres kann dieses neue Förderinstrument in den Regionen Sachsens beantragt 
werden, in denen entsprechende Feststellungen des Landesausschusses zur aktuellen 
Versorgungssituation bestehen. 
 
Das Startkapital für Weiterbildungspraxen ergänzt somit die bestehenden Maßnahmen zur 
Förderung der ärztlichen Weiterbildung. Neben unterschiedlichen Gehaltszuschüssen und dem 
Ausgleich von Nebenkosten wird nun ein weiterer Anreiz gesetzt, sich aktiv als Weiterbilder 
im Sinne einer nachhaltigen Versorgung für ganz Sachsen zu engagieren. 
 
Details zu der neuen Maßnahme und deren Förderbedingungen finden Sie auf der Internetseite 
der KV Sachsen veröffentlicht unter:  
 
www.kvsachsen.de > Für Praxen > Zulassung und Niederlassung > Fördermöglichkeiten > 
Fördermaßnahmen während vertragsärztlicher Tätigkeit 
 

 

V.i.S.d.P. Claus Ludwig Meyer-Wyk 
Vorsitzender des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen Sachsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presseinformation 
 
Landesausschuss  
der Ärzte und Krankenkassen Sachsen 
 
 

 

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Sachsen ist ein Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung gemäß § 
90 SGB V. Er prüft quartalsweise, ob in einem Planungsbereich ärztliche Überversorgung vorliegt. Wenn dies der Fall ist, hat 
er Zulassungsbeschränkungen anzuordnen. Ihm obliegt des Weiteren die Feststellung, dass in bestimmten Gebieten ärztliche 
Unterversorgung eingetreten ist oder in absehbarer Zeit droht sowie die Feststellung von zusätzlichem lokalem 
Versorgungsbedarf. In diesen Fällen kann er Fördermaßnahmen beschließen. 
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